
 

Satzung  
des Landkreises Bad Dürkheim über die Wahrnehmung 

von Aufgaben nach dem Gesetz zur Neuregelung der 
Leistungen an Asylbewerber durch die  verbandsfreien 

Gemeinden und Verbandsgemeinden  
im Landkreis Bad Dürkheim vom 20. Februar 1995 

 
 
 
Der Kreistag des Landkreises Bad Dürkheim hat aufgrund des 
 
 
- § 17 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz (LKO) vom   31.01.1994 (GVBl: S. 188) 
 
in Verbindung mit 
 
- Art. 1, § 10 des Gesetzes zur Neuregelung der Leistungen an  Asylbewerber (AsylbLG) vom 

30.06.1993 (BGBl. I S. 1074), 
 
- § 2 Abs. 4 des LaufnG vom 21.12.1993 (GVBl. S. 627) 
 
 
folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird. 
 
 
 

§ 1 
Übertragung von Aufgaben 

 
 
(1)  Der Landkreis überträgt den Verbandsgemeinden Deidesheim, Freinsheim,  Grünstadt-

Land,  Hettenleidelheim, Wachenheim und  Lambrecht  sowie  den  verbandsfreien  
Gemeinden  Bad Dürkheim,   Grünstadt  und  Haßloch  nach  deren  Anhörung folgende 
Aufgaben zur Entscheidung in eigenem Namen: 

 
1. Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG 
 
2. Grundleistungen nach § 3 AsylbLG 
 
3. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG 
 
4. Schaffen von Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG 
 
5. Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG 
 
6. Asylbewerberleistungsstatistik nach § 12 AsylbLG 



 

 
 
 
 
(2)  Die Übernahme einer übertragenen Aufgabe im Einzelfall durch  den  Landkreis  Bad  

Dürkheim  ist  im Einvernehmen zwischen  den  herangezogenen  Delegationsnehmern  
und dem Landkreis Bad Dürkheim möglich. 

 
 

§ 2 
Weisungsbefugnis des Landkreises 

 
 
Der Landkreis kann zur einheitlichen Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben im 
Landkreis Richtlinien erlassen und Weisungen erteilen. Die Weisungen beschränken sich in 
der Regel auf allgemeine Anordnungen. 
 
 

§ 3 
Erstattung von Aufwendungen 

 
 
Der Landkreis als zuständiger Kostenträger nach § 2 Abs. 4 LaufnG erstattet den in § 1 
aufgeführten Delegationsnehmern die aufgewendeten Kosten. Sie erhalten angemessene 
Abschlagszahlungen. Verwaltungskosten werden nicht erstattet. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 


